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Begründung

zum Bebauungsp1an der Stadt Bie1efe1d Nr. III/3/72.00 "Großsportha11e" _
-für das Gebiet.Hi1he1m-Berte]smann-Straße, Nerner-Bock-Straße, Am Stadt-
holz, Bahngel'a‘nde im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Ravensberger‘
Spinnerei/webereivierte1 und Umgebung - öst11che Innenstadt"

übersicht
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F. Bodenordnung
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A. ATlgemeines

Der Aufstel1ungsbesch1uß für den-Bebauungsplan Nr. III/3/72.00 "Großspnrt-
halle" ist am 24.08.1989 durch den Rat der Stadt gefaßt worden. Der Bebau-
ungsplan'enthä1t die rechtsverbind1ichen Festsetzungen für die städtebau-
1iche Ordnung in seinem Ge1tungsbereich und bi1dét die Grundlage für wei-
tere zum Vo11zug des Bauge‘setzbuches erforderiiche Maßnahmen; 4

B. Lage im Stadtgebiet und ört1iéhe Situation

1-ifirenzeu_äeä_flenseäie!e&
Das Plangebiet befindet sich im Nordosten des förm1ich festge1egten Sanie-
rungsgebietes "Ravensberger Spinnerei/Nebereiviertel und Umgebung - öst1i-
che Innenstadt", für das der Rat am 15.06.1989 den Satzungsbeschiuß gefaßt
hat. Inherha1b des Ge1tungsbereiches des Bebauungsp1anes liegen die F1ä-
chen des städtischen Bauhofeg, das west1ich benachbarte Gewerbegrundstück
sowie Tei1f1ächen der angrenzenden Straßen Hi1he1m-Berte1smann-Straße,
Werner-Bock-Straße und Am Stadtholz. -

€;-Nutzunsen
Der überwiegende Teil des Piangebietes wird z. 2. durch den städtischen Bau-
hof genutzt. Im öst1ichen Tei1 dieses Bauhofge1ändes befinden sich Lagerf1ä-
chen für Baumaterial, im west1ichen Teil eingeschossige Werkstatt-‚ Garagen-
und Lagergehäude. Das angrenzende Eckgrundstück Wi1he1m-Bertelsmann-Straße/
werner-Bock-Straße ist gewerblich genutzt; in dem dort vorhandenen Gebäude
befinden sich im süd1ichen eingeschossigen Teil eine Kfz-Ausstel1ungshal1e
sowie im nörd1ichen zweigeschossigen Tei1 Verkaufs-, Büro- und Lagerf1ächen
(vgl. Bestandsp1an). . '

3;-5192929952959ä13915ä9 _
Der größte Tei1 der F1ächen im Plangebiet, insbesondere auch der Gelände?
streifen auf der Südseite der derzeitigen Verkehrsf1ächen der Werner-Bock-
Straße, der z. Z. für das Abste11en von Kraftfahrzeugen genutzt wird, be-
findet sich im Eigentum der Stadt Bielefe1d.

9;-!erßebraer59hligßyns
Die Flächen im P1angebiet werden erschlossen über die Hi1he1m-Berteismanh-
Straße, die Werner-Bock-Straße und die Straße Am Stadtho1z.

ä;-ümweltäeleatuasen
Die Flächen im P1angebiet, insbesondere die Betriebsf1äche des städtischen
Bauhofes, sind im A1tdeponienverzeichnis nicht als Ab1agerungsf1ächen aus-
gewiesen. Eine überprüfung auf mögliche Untergrundverunreinigungen wurde
vorgenommen.

Das Bauhofgrundstück befindet sich seit 1897 im Eigentum der Stadt Biele—
fe1d; nach vorheriger landwirtschaft1icher Nutzung befindet sich dort seit
1923 der städtische Bauhof.
Als potentie11e Gefahrenpunkte für Untergrundverunreinigungen kommen die
ehema1ige Bitumen-Um1adestation, das A1tö1sammeilager und die Lagerf1ächen

_ für kalt einbaufähiges Aspha1tmischgut in Frage.
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Auf dem Grundstück wurden insgesamt 8 Sondierbohrungen (vg1. Bestandspian)
bis zu einer Tiefe von 3,00 m unter Geiändeoberkante niedergebracht. Auf
der öst1ichen Grundstückshäifte wurden Abiagerungen.von Schiecke, Asche,
Bauschutt und Boden bis zu einer Tiefe von 2,40.m unter Gelände gefunden.
Die west1iche Grundstückshäifte ist bis 60 cm Tiefe mit Sch1acke aufge<
fü11t. Die Ergebnisse der chemischen Bodenanaiysen haben ergeben, daß für
die Bereiche der ehema1igen Bitumen-Veriadestation und des Lagerp1atzes
für ka1t einbaufähiges Aspha]tmischgut ein Sanierungserfordernis besteht.
Die Sanierung kann voraussichtiich durch Bodenaustausch vorgenommen werden.
Das kontaminierte Materia1 ist auf hierfür vorgesehene Deponien ordnungs-
gemäß zu.entsorgen.

Ergänzend hierzu wurden 6 Baugrund-Aufsch1ußbohrungen zusätzlich nieder—
gebracht. Davon wurden 2 Bohrungen (B 3 und B 6) zu permanenten Grund-
wassermeßsteiien ausgebaut. Eine Grundwasserbeprobung ist durchgeführt,
die Anaiysenergebnisse 1iegen jedoch noch nicht vor.

Die vorgenommenen Untersuchungen haben ergeben, daß gegen die_gep1ante Be-
bauung mit einer Großsporthaile nach Durchführung v. 9. Maßnahmen keine Be-
denken bestehen.

C. Planungsvorgaben

1--Eläsbennutzenseelea
Der F1ächennutzungspian enthäit für das P1angebiet foigende Darsteiiungen:

- gewerbliche Baufiäche für das Eckgrundstück Wi1heim-Bertelsmann-Straße/
Werner-Bock-Straße .

- Gemeinbedarfsfiäche für den größten Tei1 des Geländes des städtischen
Bauhofes

- Verkehrsf1äche Straßennetz 1. Ordnung (B 66 n) im.öst1ichen Tei1 des
P1angebietes ‘

- gewerb1iche Bauf1äche für die7F1ächen zwischen B 66 n und der Straße
Am Stadtholz ‘

- die Werneréßock—Straße und die Straße Am Stadtho1z sind dargeste11t als
Teile des Straßennetzes II. bzw. III. Ordnung.

Im Paraile1verfahren wird der F1ächennutzungsp1an dahingehend geändert,
daß die Zweckbestimmung "Verwa1tung" der Gemeinbedarfsfiäche durch-die
Zweckbestimmung "Sporthaiie" ersetzt wird (siehe Abschnitt III. 52. Ände-
rung des Fiächennutzungspianes).

Der Bebauungsp1an konkretisiert die Darste11ungen des F1ächennutzungsp1anes
durch Festsetzung einer Gemeinbedarfsf1äche mit der ZWeckbestimmung Sport—
ha11e im öst1ichen Tai] des Plangebietes, eines Gewerbegebietes im westii-
chen Tei1 und Festsetzung von öffent1ichen Verkehrsflächen für die Werner-
Bock-Straße und die Straße Am Stadtho1z.

Die im F1ächennutzungspian für die B 66 n im Piangebiet vorgesehenen F1ächen
werden durch die beabsichtigte P1ankonzeption von einer Bebauung freigeha1-
ten. ‚' ' ‚ _ .
Nörd1ich des Plangebietes zur Bahnlinie geiegen kann eine Führung der B 66 n
bau1eitp1anerisch gesichert werden._Sqmit werden die Ziele des F1ächen-

vnutzungsp1anes gewahrt. ' ‘ ‘* . = - « f'- ‚;
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Der am 15.06.1989 im Rat gefaßte Besch1uß. die Seidensticker-Sportha11e
am Standort Nerner-Bock-Straße zu errichten, bedeutet g1eichzeitig eine
entsprechende Konkretisierung der Zie1e der Sanierung für die betreffen-
den F1ächen im Sanierungsgebiet "Ravensberger Spinnerei/Webereivierte1
und Umgebung - öst1iche Innenstadt"

0. Zie1e und Zwecke der P1anung, wesenf1iche Auswirkungen‘

l=-Art-uné-üeß-99r-baglishen-Ny.zzungz£emeiflbeéerf€fläsheu
-Nach Ver1agerung des.Bauhofes an den neuen Standort.Am Niehagen und der Be-
seitigung der aufstehenden Bausubstanz 5011 auf dem Ge1ände eine Großsport-
ha11e errichtet'werden. Mit dieser Ha11e 5011 vor a11em dem erk1ärten Be-
darf des Schu1- und Vereinssportes entsprochen werden. Die Großsportha11e

‚ ist a1s mu1tifunktiona1e Ha11e konzipiert. Die Größe der Ha11e ist so be-
messen, daß 6 Einfachha11en für den Schu1sport mit den zugehörigen Neben-
einrichtungen untergebracht werden können. Neben anderen Nutzungsvarianten,
wie z. B. Nettkampfha11e für Ba11spie1e, bei denen bis zu 5.000 Zuschauer
in der Ha11e P1atz finden können, besteht auch die Mög1ichkeit der Nutzung
a1s Leichtath1etikha11e mit 200 m-Rund1aufbahn.
Es ist vorgesehen, die Ha11e montags bis freitags am Tage durch die Schu1en
zu nutzen; in den Abendstunden sowie am Wochenende steht die Ha11e dann dem
Vereinssport zur Verfügung für Training bzw. Wettkampf.

Daneben kann die Ha11e an einze1nen Tagen‚insbesondere am Wochenende und
in den Schu1ferien, für sport1iche und nicht sport1iche GroßVeransta1tungen
genutzt werden. . '

'Die für die Sportha11e einsch1ieß1ich Außenan1ageh im P1angebiet vorgesehenen
F1ächen werden a1s F1äche für den Gemeinbedarf mit einer entsprechenden Zweck-
bestimmung festgesetzt. ‘ '

Die Ha11e 5011 auf der Gemeinbedarfsf1äche so angeordnet werden, daß auf der
Westseite ausreichend Freif1ächen verb1eiben für Ste11p1ätze für'Busse. Ta-
xen und übertragungswagen sowie für die Andienung der Ha11e.

Die F1ächen öst1ich der Ha11e sind vorgesehen a1s Verwei1f1äche für Besucher.

Das im Nestén des P1angebietes vorhandene Gewerbegrundstück F1urstück 332
wird entsprechend der bestehenden Nutzung a1s GE-Gebiet.festgesetzt, 1edig-
1ich Einze1hande1sbetriebe mit Ausnahme bestinmter Arten sind nicht zulässig.

Die Ansied1ung einer großen Zah1 von zum Tei1 großf1ächigen Einze1hande1s-
unternehmen in Gewerbegebieten führt zu einer erheb1ichen Beeinträchtigung
der gewachsenen Zentrenstruktur der Stadt. G1eichzeitig;wird die knappe
-gewerb1iché Bauf1äche für Betriebe verbraucht, die besser.im Haupt- oder
in Nebenzentren angesiede1t:werden so11ten, sowie die F1äche reduziert, die
für arbeitsp1atzintensives Gewerbe genutzt werden kann. Vie1fech wird es er-
forder1ich; ansässigefi=sz.-anzusiede1nden Produktions— und D1enst1e15tungs-
betrieben höhere Inmissionsauf1agen zu machen a1s Sonst notwendig wäre. 0ie-‘

. ser Entwick1ung 5011 mit dem Aussch1uß von Einzelhand 'eben in dem_
festgesetzten GE-Gebiet entgegengewirkt werden. ‘ " '
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Um eine Anpassung an die Höhenentwick1uflg der Baukörper in der näheren
Umgebung zu erreichen, wird eine max. zulässige Gebäudehöhe von 12,0 m
für die gep1ante Sportha11e wie auch für die.bau1ichen An1agen in den Ge-
werbegebieten festgesetzt. -

2;-!erßehrsereshließuns
Die Ersch1ießung des P1angebietes 5011 auch in Zukunft über die Ni1he1m-
Berte1smann—Straße, die Nerner-Bock-Straße und die Straße Am Stadtho1z
erfb1gen. . .
Um den Baukörper der Großsportha11e am gep1anten Standort errichten zu
können, ist ein Verschwenken der Nerner-Bock-Straßé um ca. 3 m nach Süden
innerha1b der städtischen F1ächen erforder1ich; In diesem Zusammenhang
5011 die Herner-Bockéstraße se1bst wie auch der Knoten mit der Straße
Am Stadtho1z neu gesta1tet werden. '

Für die Werner-Bock-Straße sind die An1age von Geh- und-Radwegen sowie '
Baumpf1anzungen vorgesehen; Zur Erhöung der Leistungsfähigkeit des Kno-
tens mit der Straße Am Stadtho1z sind zusätz1iche Abbiegespuren und eine
Signa1an1age geplant. -

Die für die Verkehrsersch1ießung erforder1ichen F1ächen sind im Bebauungs-
p1an a1s öffentliche Verkehrsf1äche festgesetzt.

Unter Berücksichtigung der unter D. 1. gemachten Angaben über die beab-
sichtigte Nutzung der Großsportha11e werden die in der näheren Umgebung
vorhandenen Ste11p1ätze.in der Parkpa1ette.Hermann-De1ius-Straße (ca.
430), im Bereich der Car1rSevering-Schu1en (ca. 510) und am Wiesenbad
(ca. 180), die auch für Besucher der Großsportha11e zur.Verfügung stehen
sowie die gep1anten Parkp1ätze für Busse west1ich der Sportha11e beim Be-
träeb an Nochentagen und für Großveransta1tungen a1s ausreichend ange-
se en. .

-Der Busparkp1atz kann zu den Zeiten, zu denen aufgrund des Nutzungskon- _
zeptes der Ha11e nur mit einem geringen Verkehrsaufkommen zu rechnen ist,
auch a1s Pkw-Ste11p1atz genutzt‚werden.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß insbesondere die Schü1er, durch die
der größte Tei1 der Nutzungszeit der Ha11e bé1egt werden 5011, diese vor-
wiegend zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus erreichen.

Die im Rahmenp1an für daS Sanierungsgebiet "Ravensberger Spinnerei/Neberei-
vierte1 und Umgebung — öst1iche Innenstadt" vorgesehene Parkpa1ette an der
Herner-Bock-Straße gegenüber dem Wiesenbad würde nach ihrer Rea1isierung
auch den Besuchern der Großsporthal1e zur Verfügung stehen. '

Aufgrund der Anordnung der Ste11p1ätze an mehreren Standorten wird sich
der Zie1- und Que11verkehr der Sportha11e auf die um1iegenden Straßen
vertei1en. Hervorzuheben sind die pub1ikumsintensiven Veransta1tungen. _
Da diese in der Rege1 zu verkehrsschwachen Zeiten abends, am Wochenende
und in den Schu1ferien stattfinden, ist das vorhandene Straßennetz in
der Lage. diese zusätz1ichen Be1astungen aufzunehmen. Hinzu kommt, daß
derartige Veransta1tungen nur an wenigen Tagen im Jahr vorgesehen sind.

Mit der Fertigste11ung des Ostwestfalendammes ist die Ha11e über innerört-
1iche Straßen, die aussch1ieß1ich durch Gewerbegebiete führen, auf kurzem
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Wege an das überörtliche Straßennetz angesch1ossen, so daß insbesondere
auch bei größeren Veranstaltungen ein Erreichen'der Ste11p1ätze bzw. ein
Abfließen des Verkehrs gewähr1eistet ist. ‚

In der Nähe des festgesetzten Standortes für die Großsporthä1le befinden
sich neben einer überwiegenden geWerblichen'Nutzung auch die Wohngebäude
Am Stadtholz 9, 10, 11 a und-19. Durch die Festsetzung entsprechender
Mindestwerte für das Scha11dämmaß_der Außenhaut den gep1anten Sportha1le
5011 erreicht werden, daß an diesen Gebäuden aufgrund der Geräuschentwick-
1ung aus dem Betrieb der Ha11e die zumutbaren Immissionsrichtwerte der TA-
Lärm für gemischt genutzte Gebiete - 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der
Nacht - eingehalten werden. Die entsprechenden Vorkehrungen sind durch das
Institut für Scha11- und Wärmeschutz, Ingenieurgemeinschaft Ze11er.und Part-
ner‚mit Gutachten vom 23.08.1989 "Geräuschimmissionsschutz beim Neubau der
Seidensticker-Sporthal1e in Bielefeld" ermitte1t worden. —

E. Erörterung der Neugestaltung des Sanierungsgebietes

Am 20.09.1989 sind die a1lgemeinen Zie1e und Zwecke und die voraussichtli—
chen Auswirkungen der Planung in einer öffentlichen Unterrichtung mit den
Bürgern erörtert worden. Umfangreiches Informationsmateria] über die beab-
sichtigten Inhalte des Bebauungsplanes Nr. III/3/72.00 "Großsportha1le"
wurde dazu aufbereitet und den Bürgern vorgeste11t.

Die Ergebnisse des Unterrichtungs- und Erörterungstermin$ sind in der Nie-
derschrift vom 21.09.1989 dokumentiert. '

Im einze1nen sind von den Bürgern die fo1genden Punkte angesprochen worden,
zu denen die Verwa1tung Ste11ung genommen hat:

- ätenäers_éer_sseieatea_929ß59ér5b911e — _
Von der Bürgerschaft wurde ein a'lternativer Standort an der Radrennbahn ‚
vorgesch1agen.

Die Verwa1tung machte deutlich, daß die Sportha11e vorrangig dem Schul-
sport dient, und zwar für die Car1-Severing-Schu1en‚ das Rats- und das
Bavink—Gymnasium. Aus funktiona1en und förderungstechnischen Gründen
äann desha1b-nur ein Standort im Einzugsbereich der Schu1en gewäh1t wer-
en.

- 952921é99f1ä9h99-95!91ieh-ées-ßeubefselänéee
Es wurde befürchtet, daß mit der Errichtung der Großsporthal]e eine Besei-
tigung der auf dem Gnabe1and nörd11ch des Bauhofge1ändes vorhandenen Gär—
ten.verbunden ist. - '

Die Verwa1tung erläuterte, daß die vorgeste1lte Konzeption für die Groß-
sportha11e ohne Inanspruchnahme weiterer F1ächen vol1 funktionsfähig ist.
In diesem.2usammenhan9 wurde u. a. auch auf die beabsichtigte Verschwen-
kung der Werner-Bock-Straße hingewiesen, durch die eine ausreichende
Grundstückstiefe erreicht wird.
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- 5291191ä9;e-uné-érgsblieäuns .
Die'beabsichtigte Lösung.für den Ste11p1atznachweis der Sporthalle Wurde
kritisiert und die Zah1 der Ste11p1ätze a]s nicht ausreichend angesehen.Es wurden Belästiguhgen durch den zu- und abfahrenden Verkehr erwartet.

Die Verwaltung erläuterte das Konzept für die Unterbringung des ruhendenVerkehrs (VErgl. B 2) und wies darauf hin, daß die Gesamtzahi der vor-gehaltenen Ste1lp1ätze aufgründ des beabsichtigten Nutzungskonzeptes
nur bei den wanigen Großveransta1tungen benötigt wird. In diesen Fällen
5011 u. a. du%ch besondere verkehrsregelnde Maßnahmen ein zügiger Zu-
und Abfluß des Verkehrs gewährleistet werden.

F. Bodenurdnung

Der überwiegende Tei] der F1ächen im P1angebiet befindet sich im Eigentum
der Stadt Bie1efe1d. Die Erfbrder1ichkeit besonderer bodenordnender Maß-
nahmen nach dem BauGB ist z. Z. nicht erkennbar.

G. Flächenangaben

Gemeinbedarfsfiäche (ha) 2,4
Gewerbegebiet (ha) 0,3
Verkehrsfläche (einsch1ieß1ich Fläche 1 0

für Ste11p1ätze) (ha) ’
 

Größe des P1angebietes (ha) 3,7

H. Kosténschätzung

Die Gesamtkosten für die Durchführung der öffent1ichen Maßnahmen betragen
nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand ca. 23 Mio. DM. Darin sind entheiten
ca. 1,5 Mio. DM für Straßenneubau und ca. 2,18 Mio. DM für Ver- und Ent-
sorgungsaniagen. Die voraussicht1ichen Kosten werden laufend überprüft
und fortgeschrieben.
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III.

52. Änderung des F1ächennutzunggpianes

.Im Para11e1verfahren mit der Erstaufste1lung des Bebauungsplanes Nr. IlI/3/
72.00 "Großsporthal1e"_wird der F1ächennutzungsp1an wie f019t geändert:

Die Zweckbestimmung “Verwa1tung” der Gemeinbedarfsfläché an der Werner-
quk-Straße/Ecke Straße Am Stadtha]z wird durch die Zweckbestimmung "Sport-
ha11e" ersetzt. Das im Flächennutzungsplan im Bereich der Gemeinbedarfs-
fläche westlich der Hermann-Delius—Straße dargestellte Planzeichen "Sport-
halle" wird aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen, d. h. zukünftig
nicht mehr dargestellt.(siehe Anlagep1an).

Erläuterung:

In seiner Sitzung am 24.08.1989 hat der Rat der Stadt Bielefeld beschlos-.
sen, die geplante Großsporthqlle - unter Aufgabe des ursprüng1ich dafür
vorgesehenen Standortes an der Bleichstraße/Ecke Hermann-Delius-Straße -
nunmehr auf dem Ge1ände des ehema1igen städtischen Bauhofes.an der Herner-
Bock-Straße zu errichten und zu diesem ZWeck den Bebauungsplan Nr. III/3/ -
72.00 aufzuste11en. Die ursprüng1iche Absicht, die F1äche des ehema1igen

'Bauhofs a1s Ersatzstandort für nur vorübergehend im Gebäudekomp1ex der
ehemaligen Ravensberger»5pinnérei untergebrachte Verwa1tungseinrichtungen
vorzusehen, besteht nicht mehr. ‘

/
B1ume
Beigeordneter Bi91efe1d‚ 31.0KT. 89
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An1age 4 zur Vör1age Drucksachen-Nr. 864 }

FNP-Änderung
Teilplan_ Flächen

 
 

   

 
 
 

 

   
 

  

 

  
     
  

         
Darstellung 03.03.1979 Darstellung nach Änderung

Gemeinbedarfsfläche ' ' Gemeinbedarfsfläche
-Verwaltung— -Sporthalle—

Planzeichen —Sporthalle— entfällt  &12Jm Okt. 1989 )
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Diese(r) Bebauungsplan
Mist gemäß 55 2 (1). 3 (2)/

BauGB am
' 23_ NOV. 1989 Vom Fiat. der Stadt eis
i Entwurf beschlossen worden.

2k;Nom 989Bielefeld,

(3
Oberbürgermeiste

5chriftführer

  
      Ratsmitg ied

!
!

  
\

' Dieser Plan hat einschließlich des

_I' "; DEZ“ 89

 

 

-_Aq_

1
Textes und der Begründung gemäß 5 3 . Q;
(2) BauGB 311 Entwurf in der Zeit vom

bi=19. JAN. 90 1 öffent-ngelegen.——_ _
25 mm 39_'Die Offenlegung wurde am

prtsühlich bekanntgemacht. ‘
Bielefeld, 22 JAN. 90

 

 

  

  

 

  

 

 

gie in diesem Plan eingetragenen Dieser Plan mit dem Änderuhgsplan Ä“fAnderungen des Bebaüungaplaneä s' d einschließlich des Textes und der e-gemäß 5 2 (1) und 5 3 (2) + (3 auGB gründung gemäß 5 3 (2) + (3) B Bvom Rat der Stadt als Entwur .e- als Entwurf in der Zeit vomschlossen worden. ’ ‘ bis erneut
3 ; öffentlich ausgelegen.
51618fE1d' Die erneute Offenlegu wurde am‘

ortsüb ch bekanntgemacht

Oberbürgermei er Ratsmitglied Bielefeld, ‘\—'- Stadt Bielef d _
Der Oberst tdirektor
Planungs t

> Sehr” tführer 1' A'

-é—r 

 
D... . |. P; . 'v_’ 1.

Anderungen—het-dee-Ret-dea-5Hahham
besehéeesenh

- ist gemäß 5 10/
55 10, 13 BauGB und 5 4 (1) der Ge—
meindeordnung NW vom Rat der Stadt am

2 Z FEB 90 als Satzung beschlossen
W
Bielefeld. 2 6. FEB. 90

\\ ;\

rbürgermeistet Ratsmitglied

 

  
5ieäer Plan wurde gem. 5 11 Bau—”
gesetzQuch am 24.7.1990_ange2e1gt

 

Lt. Verfügung Vom 2 7, ä‚90 wird

die Verletzüng von Rechtsverschriften
durch den Bebauungsplan nicht geltend
gemacht. .

Detmold, 2 7- 8' 90

<“Ügsnfii.
Der Regierungspräsiééfit !! ”.
i. A. ;k.     
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